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Neuc 's helvetisches C a g b l a t t.

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band n. à. xxx. Bern, den 17. Oktob. 1799. (26. vendemiairè Viîl.)

G e se z g e b u n g.

Grosser Rath, 11. Okt.
(Fortsetzun g.)

Hübe r. Ich werde jezt nicht vie! über die-
sen unglüklich.'n Zufall sprechen, aber was ich
sage, werde ich so bestimmt und psiichkmäßig
sagen, als möglich. Ein guter politischer Säe-
mann sàct Wahrheit, aber er wartet, bis der

'Saame reif und das Feld zubereitet ist. Die
Aufschlüsse, welche uns das Vollziehungsdirek-
torium giebt, zeigen, daß, welche Nothwendig-
keit auch dieses Darlehn hervorbrachte, dennoch
die Unabhängigkeit der Nation dabei beem-
trachtigr worden. Es ist unsere erste und aller-
heiligste Pflicht, tue Rechte des Volks zu ver-
theidigen, und des Volkes erstes Recht ist seine
Unabhängigkeit. Die Sache beschäftigt aber
jezt die beiden Regierungen, und soll uns in
diesem Augenblik nicht von unsern Arbeiten
abhalten, da wir nun nichts verfügen können.
Es bwibt uns also nichts übrig, als 1) das
Direktorium einzuladen, uns zu seiner Zeit un-
gesamt Bericht über den Erfolg seiner Unter-
Handwagen Mitzutheilen. 2) Dem Vvllz. Di-
rektorium im Namen der Nation unsern vêkommenen Beifall zu bezeugen über seme Be-
nehmung bei diesem Geschäfte. Dieser Antrag

^ "Ngenomme!.', und die Abfassung
oi..es ^esch.usseo einer Commisfton übergeben,
m welche ernannt werden: Hüber, Zimmer-ma nn und Grafenried.

^wektoriuin übersendet folgende Both-

Das Vollziehungsdirektorium der einen und
unthciibaren hewenschen Republik, an die
gesêMbenbm Rathe.

Bürger Gefezgeber:
Mit Befremden sah das Direktorium in dem

neuen helvetischen Tagblatte Nro. 125. dqs
eingerükte Schreiben -des Ministers der aus-
werkigen Geschäfte der fränkischen Republik an
den helv. Minister in Paris, betreffend die

'schweizerischen' Geiseln, die in Frankreich sich
in Veridchrung befinden. Ein solches Papier
konnte n. >t anders m die Hände der Heraus-
geber diese? Tageblattes kommen, als durch
Uncreue von Seite irgend eines Angestellte«?,
an dessen Entdeckung dem Direktorium nicht
weniger gelegen ist, als an der öffentlichen
Wohlfahrt. Die Herausgeber des Tagblattes
verweigern die Anzeigung der Quelle, aus der
sie dieses Sriik geschöpft haben. Auf ihnen
selbst also liegt alle Last der Verantwortlich-
keit, und das Direktorium glaubt, sie müssen
hierüber zur Rechenschaft genöthigt werden.
Da aber die Bürger Escher und Usteri, die
Herausgeber des neuen helv. Tagblattes, Mit-
giieder des gesezgebendcn-îorps sind, so wen-
det sich das Direktorium an Sie init der Frage,
ob sie die Eigenschaft der Stellvertreter des
Volkes von der Verpflichtung befreie, der Frage
zu entsprechen, welche das Direktorium hierüber
an sie gerichtet hat.

Es ladet Sie ein, Bürger Repräsentanten,
diesen Gegenstand in schleunige Berathung zu
ziehen.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.
Im Namen des Direktoriums der Generalsckr.

Mousson.
Huber nimmt die Preßfreiheit in Schuh

und dehaupwr, daß Usteri und Escher, da der
Brief, von dem hier die Rede ist, nichts dein
Staate gefährliches noch nachcheiiiges enthalte,
folglich weder dessen Mitthe lu-.g an sie, noch
dessen öffentliche Bekanntmachung e-n Verbre-
chen sei, nicht können geftzlich gezwungen wer-



den, ben Mittheiler zu nennen, viel weniger
darüber zur Rechenschaft gezogen werden: in-
dessen fodert er Verweisung an eine Commis-
sion, weil die Frage, im aligemeinen genom-
men, Untersuchung verdient, wegen der genanen
Verbindung in welcher sie mir den persönlichen
Rechten der Mitglieder beider Räthe sieht.

Kühn sagt: er verwundre sich sehr über die
in der Botschaft siehende Aeußerung des Voll-
ziehungsdirekroriums: daß ihm die Entdeckung
desjenigen, der diesen Brief den Herausgebern
des neuen helvetischen Tagblattes zugestell' ha-^

be, eben so sehr am Herzen liege, als die Wohl-
fahrt des Vaterlandes. Entweder müsse das
Vollziehungsdirektoriuni die Wichtigkeit des ihm
durch Bekanntmachung dieses Briefs in der
öffentlichen Mejn-mg geleisteten Dienstes nicht
kennen, oder es müsse demselben wenig an der
Wohlfahrt Helveticas Kriegen seyn; er glaube
das ersire, und wolle also bemerken, daß die

in dem gedachten Briefe enthaltene Aeusserung
des fränkischen Ministers der auswärtigen An-
gelegenheiten, das Vollziehungsdirektorium von
seiner Responsabilität wegen der gegen den be-

stimmten Buchstaben des Gesetzes laufenden
Nichtloslassung einiger Geiseln in den Augen
des Publikums sowohl, als seiner konsiicutie-
nellen Richter befreie, daß also das Direkte-
rium, weit entfernt, sich über diese Bekannt-
n-achuug zu beschweren, sich vielmehr zu der-

selben Glück wünschen sollte.
Was denn die von dein Vollziehungsdirekto-

rium vorgelegte Frage an und für sich betreffe,
so seie es freilich dießmal noch nicht um die

Untersuchung, ob die Bürger Usieri und Cscher

schuldig seien, den Einsender dieses Briefs zcr

nennen, sondern blos um die Frage zu thun:
wer, bei ihrer Weigerung, denselben anzuzeigen,

ihr konstitutioneller Richter sei? Nichts desto-

weniger scheine ihm jene Frage so wichtig fur
die Aufrechthaltung der Rechte des Volkes,
und für die Forschritte zu veredelter» Begnf-
sen, daß er sich nicht enthalten könne, auch über

dieselbe sein Glaubensbekenntnis' öffentlich ab-

zulegen.
Nach seinein Bedünken bestehe die Presifrei-

Keit in dem Reckt, seine (ode? anderer) Gedan-

ken öffentlich bekannt zu machen, in sosern

dieses den Rechten eines dritten (er woge seyn,

wer er wolle : moralische oder physische Person),

uich: schade. Der Staat, oder wenn man lie-

8

ber wolle, die Republik, oder das Vollz. Dl-
rektorium, habe also imr dann das Recht, die
Bekanntmach»',.; einer Schrift rechtlich zu ahn-
den, wen» dieselbe ei i Gtaatsgeheimniß aus-
machte, das ist, wenn durch ihre Bekanntm-u
chimg das Inter-sse uad die Wohlfahrt der Re<

pubiik auf irgend eine Art verlezt werden.
Nun frage er: cb durch diejenige dieses Briefs
die Harmonie zwischen fränkischen und der
helo. Regierung, oder die Wohlrahrt der Re-
publik, oder die Rechte des Völlz. Direktoriums
Einkrag c> litten baden? Er wenigstens glaube
nichts von allem dem! Er feie überzeugt, daß

keine von den obigen Grundsätzen des reine»
Rechts ausgehende Regierung, wie die der

fränkischen Republik, weit entfernt, den Schleier
des Geheimnisses über irgend eine, die Rechn
der Freiheit einzelner Bürger intercssirende Neri
fügung zu werfen, vielmehr wünschen müsse,
daß die Beweggründe ihrer Handlungen in die-

ser Rüksicht öffentlich bekannt gemacht werden.

(Die Fortsetzung folgt.)

Einige Bemerkungen über die Form
des gegen die Züricher-Interims:
Regierung aus Auftrag des heb
vetischen Direktoriums angchob:
nen Prozesses.

So viel man aus den mit den einzelnen Gü'e-
der» der Interims - Regierung aufgenommenen
PracoqnitìonS - Verhören schließen kann, beruh!

der Prozeß, welcher gegen sie vor dem Kam
tonsgerichl durch den öffentlichen Ankläger ge
führt werden soll, wesentlich auf dem Aufge-
bot eines Piquet-Bataillons von hiesiger Land-

Miliz, welches in cngisschem Sold, und nnttl
den Befehlen der k. k. Generalität gestanden;^
mithin auf einem Beschluß der Interims-M
gierung, welcher von ihr collectiv, und b

viel ich weiß, einmüthig genommen word«
ist. Wie kann nun «in Prozeß über dia

sen oder jeden andern gemeinschaftlichen Akt»-

der Interims-Regierung wenigstens in Abst^
auf die Form zwetinäßig eingeleitet und P»

führt werden?
Freilich legte man den Gliedern der Pw»

rimS, Regierung im Präcognitionsvechör bit
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